
Zeitschrift: Der Kreis : eine Monatsschrift = Le Cercle : revue mensuelle

Band: 35 (1967)

Heft: 3

Artikel: Nochmals : Homosexualität - Aufklärung erwünscht?

Autor: F.K.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-567206

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 02.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-567206
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Nochmals: Homosexualität -
Aufklärung erwünscht?

Zu der zweiten schweizerischen Fernseh-Sendung vom 20.11.1967

Wir müssen es uns versagen, in diesem Heft nochmals ausführlich auf diese
Diskussion einzugehen, aber wir glauben, dass wir mit dem Abdruck des
nachstehenden Briefes, den ein langjähriger Abonnent spontan geschrieben hat, die
beste Antwort auf die Auseinandersetzungen geben, die in dieser zweiten
Sendung recht zwiespältig ausgefallen sind. Wir danken unserem Kameraden für
seine Antwort, die ihn, wie den Empfänger des Briefes, gleichermassen ehrt. R.

Herrn Dr. med. Peter MOHR
Direktor der Heil- und Pflegeanstalt
5200 Königsfelden Brugg AG

Sehr geehrter Herr Dr. Mohr,
Für Ihre grossartige menschliche Einstellung in der Diskussion üher die Homo-

sexifalixät möchte ich, als Betroffener, ganz herzlich danken. Nachdem die ganze
Sendung vom eigentlichen Thema weggerückt ist, nur noch von der Verführung
Minderjähriger und den Strichjungen die Rede war, Ihr Gesprächspartner, Herr Dr. jur.
Züst, ein anderes Gesicht gezeigt hat und in seiner Sturheit vom letzten Fragesteller
wacker unterstützt worden ist, nachdem das erschütternde Bekenntnis des Homoeroten
ins Leere verhallte, fürchte ich, dass Sie mit Ihrer grossen Menschlichkeit auf der
Strecke bleiben werden. Die fragwürdige Gesellschaft wird siegen. Herr Dr. Züst ist
zu' sehr mit den Paragraphen behaftet und sein «bei allem Verständnis» glaubt man
ihm nicht. Immerhin ist ihm zugute zu halten, dass er wohl als Amtsvormund eher mit
den negativen Seiten der HS in Berührung kommt und selten mit verantwortungsbewußten,

sauberen Homoeroten, die es zum Glück in der Grosszahl gibt, wenn man es

schon nicht wahrhaben will. Wenn man Herrn Züst hörte, kam man leicht au*f den

Gedanken, die Waisenvögte aus Dickens Zeiten seien noch nicht ausgestorben. —
Dass Sie die grassierende irrige Meinung, die Strichjungen seien von den HS

verführt und geformt worden, klar widerlegt haben, war eine besondere Freude, obschon
diese Klarlegung eher ignoriert worden ist; allzugerne überhörte man sie. Das

Beispiel mit dem Verwöhnen der Strichjungen durch HS mit Reisen, feu'dalen Essen in
ebenso feudalen Restaurants etc., kann kaum verallgemeinert werden. Zweifellos gibt
es das, aber sicher nur im Einzelfall. Bekanntlich sind Erziehungsanstalten und
ähnliche Internate Hochhurgen für homosexuelle Beziehungen und sehr viele Strichjungen
stammen aus solchen Gemeinschaften. Versagen hier nicht die geschulten Pädagogen?!

Wer nicht mit Scheuklappen herumgeht, weiss, dass der Grossteil der minderjährigen

Burschen sexuelle Beziehungen zum andern Geschlecht hat. Sie können Mädchen

schwängern und geistig unreif Ehen eingehen, um nachher die Lasten den Fürsorgebehörden

zu überlassen. Was soll der 18jährige Homosexuelle tun, besonders, wenn
er sich zu einem väterlichen Freund hingezogen fühlt? Er kann den ältern Freund
höchstens ins Gefängnis bringen. Nicht dass ich damit dem Verzicht auf den Jugendschutz

das Wort sprechen möchte, hei weitem nein, aber mir scheint doch im
ungleichen Schu*tzalter eine Diskrepanz zu sein. Die Wissenschaft stellt fest, dass die

Geschlechtsrichtung mit dem 16. Altersjahr (viele Forscher glauben schon früher)
bestimmt sei und dass zur HS eigentlich nicht verführt werden könne, eine Veranlagung

müsse schon vorliegen. Ist das nicht im Widerspruch zum männlichen Schutz-
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alter? Es gibt Länder, in denen die HS absolut kein Problem ist (bei einem niedrigeren

Schutzalter), weil man keines darauf macht.
Ich hoffe nur, dass die Fortsetzung der Diskussion wieder in sachliche Bahnen

kommt und nicht zu einer Hexenjagd wird. Man komme einmal auf den Grossteil der
verantwortungsbewussten HS zu sprechen. Wenn das Thema «Heterosexu'alität» heis-
sen würde, wäre es kaum gegeben, nur von den Verführern Minderjähriger oder von
den Dirnen, die man oft mit Stolz als zum ältesten Gewerbe der Welt gehörend
bezeichnet, zu sprechen. Gleichzeitig hoffe ich weiterhin auf Ihr gütiges Verständnis,
auf Ihre mutige Halttfng.

Ich litt mein ganzes Leben unter meiner Veranlagung, und wenn mir auch viele
Menschen mit Achtung begegnen, fühlte ich mich in der Gesellschaft immer als

Mensch zweiter Klasse, obschon ich mein öffentliches Amt seit 30 Jahren ausübe und
meine Arbeit allgemein anerkannt wird.

Mit vorzüglicher Hochachtu'ng und Hochschätzung
Ihr F.K.

Strafrechtsreforin in der DDR.

Soeben erschien der amtliche Entwurf: «Das neue Straf recht der DDR». Der
Entwurf eines neuen Strafgesetzbuches wurde auf der Grundlage der Beschlüsse des VI.
Parteitages der SED, des Rechtspflegeerlasses des Staatsrates und der Analyse der
weiteren Entwicklung der DDR ausgearbeitet. Die Ausarbeitung erfolgte durch eine
im Jahre 1963 vom Staatsrat gebildete, unter Vorsitz des Ministers der Justiz stehende
Kommission. Mit dem neuen sozialistischen Strafgesetzbuch soll das Strafrecht in seiner
Gesamtheit mit den veränderten gesellschaftlichen Bedingungen in Einklang gebracht
werden.

In diesem neuen Strafrecht der DDR wurde keine Strafbestimmung gegen geschlechtlichen

Verkehr zwischen Männern aufgenommen. Der bisherige § 175 StGB ist also

weggefallen. Die Absätze 1 und 2 des bisherigen § 175 a (Gewaltanwendung oder Drohung
und Missbrauch einer Abhängigkeit) wurden mit den entsprechenden heterosexuellen
Tatbeständen im § 114 «Nötigung und Missbrauch zu sexuellen Handlungen» zusam-
mengefasst. Dort heisst es nur: «Wer eine Person». Dies wird mit Freiheitsstrafe von
sechs Monaten bis zu drei Jahren bestraft, in schweren Fällen von einem Jahr bis zu
acht Jahren Freiheitsstrafe. Der Absatz 3 des § 175 a (Verführung von Personen u'nter
21 Jahren) ist im § 140 enthalten: «Ein Erwachsener, der mit einem Jugendlichen (d.h.
unter 18 Jahren) gleichen Geschlechts sexuelle Handlungen vornimmt, wird mit
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu drei Jahren bestraft.» Diese ist die einzige
Strafbestimmung gegen nur homosexuelle Handlungen, sonst kommt in dem Entwurf
das Wort homosexuell, gleichgeschlechtlich, widernatürliche Unzucht usw. nicht vor.

Der entsprechende heterosexuelle Paragraph ist enger gefasst und das Schutzalter

liegt zwischen 14 u'nd 16 Jahren. Das Strafmass ist dort Freiheitsstrafe bis zu zwei
Jahren oder Verurteilung auf Bewährung. Der Absatz 4 des § 175 a (gewerbsmässige
E^nzueht) ist weggefallen. Der § 115 bestraft nur, wer die Prostitution fördert oder
ausnützt, um daraus Einkünfte zu beziehen.

Das neue Strafreeht der DDR baut also ganz auf den neuesten wissenschaftlichen
Erkenntnissen auf und ist ein sehr wesentlicher Fortschritt. Wie wir erfahren haben, hat
das Buch von Dr. Klimmer «Die Homosexualität», Hamburg, Kriminalistik, dem Ministerium

der Justiz und der betreffenden StGB-Kommission vorgelegen.
Dr. Manfred Hausmann
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